
 leistet bei Krankheit, Unfall, Sachschäden und 
 Rehabilitationsmaßnahmen nach Krankheit bzw. Unfall
 
 leistet ab dem 1. Tag, wenn der Kanzleistillstand mit einem 
 48-stündigen Krankenhausaufenthalt beginnt sowie bei
 Sachschäden

 Kündigungsschutz bei schweren Erkrankungen: 
 Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Gehirntumor, chronisches 
 Nierenversagen, Multiple Sklerose, Bandscheibenvorfall, 
 Burnout Syndrom, Parkinson-Krankheit, die durch Zeckenbiss 
 übertragene Frühsommer-Meningoencephalitis und Lyme-
 Borreliose, Kinderlähmung, Wundstarrkrampf und Tollwut, 
 grauer und grüner Star, TBC, Hepatitis

 bietet sofortigen Versicherungsschutz - ohne Wartezeit

 rechnet Kalendertage ab, nicht Werktage

 Preisgarantie bei Schadensfreiheit

 leistet auch bei Bestellung eines Vertreters 

 bei Kanzleistillstand Leistung mit einem festen Tagessatz

 verlängert sich nach der Vertragslaufzeit automatisch 

 zahlt bei Tod und Berufsunfähigkeit bis zur halben 
 Versicherungssumme aus

 gleicher Beitrag für Frauen und Männer
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